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12.3.1962 

Regierungsvorlage 

BundeSgesetz vom ,mit sorgekommission (§ 17) die Nachsicht von in den 
dem das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli Abs. 1 bis 4 vorgesehenen Voraussetzungen er-
1947, BGBI. Nr. 183, abgeändert und ergänzt teilen." 

wird (14. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, 
BGBI. Nr. 183, wird abgeändert und ergänzt wie, 
fu~: ' 

1. Im § 1 Abs. 4 hat lit. c zu lauten: 

"c) am 13. März 1938 die deutsche Staatsange- , 
hörigkeit 'besessen haben und im' Zeitpunkt 
der Anspruchsanmeldung deutsche Staats
angehörige im Sinne des Art. 10 des 
Finanz- und A usgleichsvertrag'es' zwischen 
der Republik österreich und der Bundes
republik Deutschland vom 27. November 
1961 sind, sofern sie wegen desselben Sach
verhaltes keinen Anspruch nach den in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Wie
dergutmachungsgesetzen erworben haben 
oder hätten erwerben können, oQ,er". 

2. Im § 1 hat Abs. 6 zu lauten: 

,,(6) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann 
die Bundesregierung auf Antrag der Opferfür-

3. Dem § 14 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Von der Entschädigung gemäß Abs. 2 lit. a 
sind Personen, die auf Grund des § 1 Abs. 4 lit c 
anspruchsberechtigt sind, insoweit ausgeschlossen, 
als es sich um die Entschädigung für Anhaltungen 
durch eine der mit Deutschland im Krieg gestan
denen· Mächte handelt." 

Artikel H. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt in Kraft, sobald 
über die Bedeckung des Aufwandes, den, dieses 
Bundesgesetz verursachen wird, zwischen der 
Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland eine Vereinbarung getroffen ist. 
Dieser Zeitpunkt ist von der Bundesregierung 
im' Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I Z. 2 dieses 
Bundesgesetzes wird die Bundesregierung, mit 
der Vollziehung der übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, hinsichtlich der Bestimmungen des 
Art. I Z. 3 im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen, betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Bestimmungen der Art. 10 und 11 sowie 
der Z. 5 des Schlußprotokolls des österreichisch
deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrages erfor
dern Abänderungen beziehungsweise Ergänzun
gen des Opferfürsorgegesetzes. Art. 10 des 
Finanz- und Ausgleichsvertrages enthält die Ver
pflichtung zur Gleichstellung deutscher Staats
angehöriger mit österreichischen Staatsbürgern 
und Art. 11 die Verpflichtung zur Erweiterung 
der Vorschriften über die Nachsichtserteilung. 

, Auf Grund der Z. 5 des Schlußprotokolls ist Vor
sorge zu treffen, daß deutsche Staatsangehörige 

, von der Entschädigung für Anhaltungen durch 

mit Deutschland im Krieg gestandene Mächte aus
geschlossen werden. Zu den einzelnen gesetzlichen 
Bestimmungen ist zu bemerken: 

Zu Art. I Z.1: 

Der vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene 
§ 1 Abs. 4 lit. c kann nunmehr durch Aufnahme 
der Bestimmungen ~ber die Gleichstellung deut
scher Staatsangehöriger ausgefüllt werden. Nach 
Art. 10 des Finanz- und Ausgleichsvertrages ist 
die deutsche Staatsangehörigkeit der österreichi
schen Staatsangehörigkeit gleichzustellen. Dabei 
ist diese Gleichstellung dahingehend emzu-

595 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 

,sch:r;inken, daß Sle hur für solche Anspruchs
berechtigte gilt, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens des Finanz- und Ausgleichsvertrages 
ihren Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, im Land Berlin oder in den Staaten 
haben, mit denen die Bundesrepublik Deutsch
land diplomatische Beziehungen unterhält. Der 
einfachen Formulierung halber wurde die voran
geführte Umschreibung des anspruchsbered1-
tigten Personenkreises nicht unmittelbar in das 
Opferfürsorge&esetz aufgenommen, sondern die 
Übereinstimmung mit dem Personenkreis des 
Vertrages durch die Zitierung des Art. 10 sicher
gestellt. Ferner mußten jene Personen von einer 
Anspruchsberechtigung ausgeschlossen . werden, 
die: für denselben Tatbestand einen Entschädi
gungsanspruch nach deriWiedergutmachungs
gesetzen der Bundesrepublik Deutschland haben 
öder 'einen solchen Anspruch nur deshalb nicht 
erworben haben, weil sie ihren AnspruCh nach 

. den deutschen Wiedergutmachungsgesetzen nicht 
fristgerecht geltend gemacht haben. Auch bei 
dieser Ausschlußbestimmung wurde im wesent
lichen auf die Textierung des Vertrages bzw. des 
Schlußprotokolls Bezug genommen. 

Zll Art. i: Z.2: ' 

: Auf Grund der Bestimmungen des Art. 11 des 
Elnanz- und Ausgleichsvertrages ist die Republik 
österreich verpflichtet, die Vorschriften des 
Ö.pferfürsorgegesetzes über die Gewährung vOn 
Nachsichten in .der Richtung auszubauen, daß 

nunmehr die vorgesehene. Nachsicht von eirier 
Voraussetzung auf die Möglichkeit der Erteilung 
der Nachsicht von mehreren Voraussetzungen 
erweitert wird. 

Zu Art. I Z.3: 

Auf Grund des Schluß protokolls Z. 5 zu 
Art. 10 des Finanz- und Ausgleichsvertrages be
steht Einverständnis zwischen den vertrag
schließenden Teilen darüber, daß die Gleich
stellung der deutschen Staatsangehörigen mit 
den österreichismen Staatsangehörigen für den 
Tatbestand des § 14 Abs.2 lit. ades Opferfür
sorgegesetzes hinsichtlich der Entschädigung für 
Anhaltungen durch eine der mit Deutschland im 
Krieg gestandenen Mäcl:tte nicht Platz greift. 
Der § 14 war demnach durch Anfügung einer 
entsprechenden Ausschlußbestimmung zu ergän
zen. Der Ausschluß der' deutscl:ten Staatsange
,hörigen von der Entschädigung für den vorange
führten Tatbestand erfolgt deshalb, weil dieser 
Tatbestand nach den deutschen Wiedergut
machungsgesetzen nicht anspruchs begründend ist 
und hiefür auch ein deutscher Beitrag nicht ge-
leistet wird. ' 

Zu Art. II: 

Die Bestimmungen ü~er das Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes entsprechen den. V or
schriften über das Inkrafttreten der 12. Opfer
fürsorgegesetz-Novelle, BGBL Nr. 101/1961. 
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